
FAQ 

 

• Bei wem kann ich den Gastraum bzw. das Gelände reservieren? 
Bei der Heimverwaltung: Stefanie Thierer  
Mail: vereinsheim@ssv-hermaringen.de      
Telefon: +49 157 77287341 
 

• Wer kann das SSV-Heim mieten? 
Das SSV-Heim kann nur durch volljährige Personen gemietet werden, welche zudem 
Mitglied im SSV Hermaringen sind. 
 

• Muss ich einen Vertrag unterzeichnen? 
Zur Vermietung ist ein Vertrag notwendig, welcher die Haftung, Konditionen und 
Regelungen für beide Seiten regelt. Den Vertrag findest du auf der Homepage oder 
kannst du über die Heimverwaltung anfragen. 
 

• Was kostet die Vermietung? 
Die Vermietung kostet 75€ + 25€ Reinigungsgebühr. Die Bezahlung der Gebühr kann 
bar oder per Überweisung erfolgen (IBAN: 6006 9527 0005 9510 97). 
Für Equipment im Außenbereich können zusätzlich nochmals 20€ anfallen. 
 

• Woher bekomme ich die Schlüssel? Wie gebe ich diese zurück? 
Die Schlüssel können nach vorheriger Absprache bei der Heimverwaltung abgeholt 
werden (Mittelstraße 4, 89568 Hermaringen).  
Die Abgabe erfolgt spätestens einen Tag nach der Vermietung. 
 

• Darf ich die Getränke im Heim für ein Fest verwenden? 
Nur nach vorheriger Absprache mit der Heimverwaltung. 
 

• Muss ich das SSV-Heim reinigen? 
Das SSV-Heim ist besenrein zu übergeben. Das bedeutet: 

- Grobe Verschmutzungen sind beseitigt 
- Das Geschirr ist gespült 
- Die Stühle sind aufgestuhlt 
- Müll befindet sich in den dafür vorgesehenen Behältnissen 
- Die Küchenoberflächen/ Tischoberflächen/ usw. sind gereinigt 

 
• Muss ich bei einer Abendveranstaltung bis morgens alles aufgeräumt haben? 

Gebe dies bei der Reservierung mit an. Meistens ist es ausreichend bis 12 Uhr des 
Folgetages das SSV-Heim zu verlassen – sofern keine Nachmietung/ kein Spieltag 
stattfindet. 
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• Muss ich angeben, was ich im SSV-Heim feiern möchte? 
Eine ungefähre Angabe ist meistens hilfreich zur Planung bzw. Angaben zum Auf- und 
Abbau sowie welche Teile des Vereinsheims und Außenbereiche genutzt werden 
möchten. In warmen Monaten ist damit zu rechnen, dass Spieltage oder 
Trainingseinheiten parallel stattfinden, weshalb eine Umkleide freizuhalten ist. 
 

• Welche Angaben sind für die Vermietung notwendig? 
- Name 
- Kontaktdaten (Telefonnummer/ Mail/ Adresse) 
- Abteilungszugehörigkeit 
- Zeitraum der Veranstaltung 
- Zeitraum für Auf- und Abbauarbeiten 
- Nutzungsbereiche (Gastraum/ Geräteraum/ Umkleiden/ Überdachung/ Volleyball- 
oder Tennisplatz) 
- Nutzung Getränkevorrat 
- Nutzung Equipment Aussenbereich (Pavillons, Heizpilze, Biertischgarnituren, 
Zeltplanen) 
 

• Was ist zu tun, wenn Schäden entstehen? 
Sämtliche Schäden sind umgehend der Heimverwaltung zu melden. 
Im Einzelfall muss dann über eine Abwicklung über die Haftpflichtversicherung 
entschieden werden. 
 

• Miete ich das Vereinsheim exklusive?  
Trotz Vermietung findet dennoch eingeschränkt der Trainings- und Sportbetrieb 
statt. Die Vereinsmitglieder werden rechtzeitig auf Veranstaltungen hingewiesen und 
um Rücksicht gebeten. Die Gaststube ist im Mietungszeitraum exklusiv nur für den 
Mieter. Der Mieter hat eine Umkleide für den Sportbetrieb freizuhalten. Bei Mietung 
des Außenbereichs ist der Zugang zum Geräteschuppen durch den Mieter zu 
gewähren. 


